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IN DIESER AUSGABE

Zentrale Gesetze, Normen und Verordnungen in der Warteschleife

Das Jahr der Ankündigungen
2026 wird vieles anders in der LüKK. Die angekündigten Änderungen reichen vom Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) bis zur Honorarordnung (HOAI) und halten weitreichende Auswirkungen für Hersteller, Planer und 
Betreiber bereit. Wenn sie denn wie angekündigt umgesetzt werden. Doch ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt, manchmal kommt es anders und zweitens als man denkt.

Der Kalender trägt eine neue Jah-
reszahl – und damit kommen auf 
die Hersteller, Planer, Errichter 
und Betreiber von Lüftungs-, Kli-
ma- und Kälteanlagen (LüKK) ein-
mal mehr einige Änderungen zu. 
Doch anders als zuletzt war der 
Wechsel bei den großen Themen 
der Branche nicht zum Stichtag 
1. Januar, sondern folgt erst im 
Laufe des Jahres.

An erster Stelle ist hier das Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) zu 
nennen. Das muss bis 30. Mai 
novelliert werden. So fordert es 
die Europäische Gebäudeeffi-
zienzrichtlinie EPBD. Der Hand-
lungsdruck ist also groß. Da die 
unionsgeführte Bundesregie-
rung das „Heizungsgesetz“ der 
vorherigen Ampelregierung oh-
nehin abschaffen will, darf auch 
ein gewisser Handlungswille un-
terstellt werden. Doch die Zeit ist 
mehr als knapp. Noch im alten 
Jahr hat Bundeskanzler Friedrich 
Merz kurz vor Drucklegung dieser 
Ausgabe im Koalitionsausschuss 

zunächst einmal einen neuen Na-
men für das Gesetz angekündigt: 
Gebäudemodernisierungsgesetz. 
Und einen Zeitplan gibt es auch. 
Bis Ende Februar will die schwarz-
rote Regierung die Reform des 
2024 in Kraft getretenen GEG 
beschließen. Parallel dazu hat 
die Länderkonferenz dem Kanz-
ler am 4. Dezember vorgeschla-
gen, sich bei der EU-Kommission 
für eine Verschiebung des EPBD-
Umsetzungstermins um zwei Jah-
re einzusetzen.

Auf eine Prognose, ob und 
wann der Kanzler dem folgt, ver-
zichten wir hier. Denn mit Prog-
nosen kann man schön daneben 
liegen. So hatten wir zum Beispiel 
im Titelbeitrag der ersten Ausga-
be des vergangenen Jahres ge-
schrieben, dass die DIN EN 16798 
Teil 3 „mit höchster Wahrschein-
lichkeit im ersten Quartal erschei-
nen“ wird. Das können wir nun 
genau so wiederholen. Denn die 
Freigabe zum Weißdruck der eu-
ropäischen Norm über die „Ener-

getische Bewertung von Gebäu-
den – Lüftung von Gebäuden: 
Lüftung von Nichtwohngebäu-
den – Leistungsanforderungen an 
Lüftungs- und Klimaanlagen und 
Raumkühlsysteme“, liegt der DIN 
Media GmbH, Berlin, als nationa-
le Normungsorganisation schon 
seit geraumer Zeit vor und dürfte 
„mit höchster Wahrscheinlichkeit 
im ersten Quartal erscheinen“.

In der Warteschleife befin-
det sich auch die Honorarord-
nung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI). Die Reform der 9. 
HOAI-Novelle von 2021 wurde be-
reits 2023 gestartet – unter ande-
rem, um mehr Verbindlichkeit zu 
schaffen und die Frage der Ho-
norierung von BIM-Planungsme-
thoden zu klären. Aber nach dem 
Bruch der Ampel-Koalition wur-
den die Bemühungen im Herbst 
2024 ausgesetzt. Aufgrund ande-
rer Prioritäten soll der Reformpro-
zess erst Mitte dieses Jahres wie-
der fortgesetzt werden, heißt es 
aus dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (BMWE). 
Ronny Herholz, Geschäftsfüh-
rer des Ausschusses der Verbän-
de und Kammern der Ingenieure 
und Architekten für die Honorar-

ordnung (AHO), Berlin, hofft den-
noch, dass die neue HOAI noch in 
diesem Jahr verabschiedet und 
zum nächsten Jahreswechsel in 
Kraft treten kann. (RP)

Endspurt bei Ökodesign-Verordnungen
Übergangsregelungen in der Ökodesign-Verordnung 2024/1781 
„Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produk-
te“ erlauben, neue und novellierte Ökodesign-Verordnungen noch 
bis Ende 2026 nach den weniger anspruchsvollen Vorgaben der vor-
maligen Richtlinie 2009/125 „Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produk-
te“ zu verabschieden. Noch in diesem Jahr sollen daher folgende 
LüKK-relevanten Ökodesign-Verordnungen novelliert werden:
– Ökodesign-Verordnung 1253/2014: Umweltgerechte Gestaltung 

von Lüftungsanlagen (Wohnraum und Nichtwohnraum)
– Ökodesign-Verordnung 2281/2016: Luftheizungsprodukte, Küh-

lungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und 
Gebläsekonvektoren (Klimageräte und Wasserkühlsätze >12 kW)

Fest steht: Am 24. Juni tritt die Ökodesign-Verordnung 2024/1834 für 
Ventilatoren mit 0,125 bis 500 kW Eingangsleistung in Kraft.
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* FÜHRENDE FACHZEITUNG FÜR DIE LÜFTUNGS-, KLIMA-, KÄLTEBRANCHE (LÜKK®)
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Belimo Webinar-Reihe

Neue Plattform für die interaktive  
Wissensvermittlung zu Them
aus der Praxis für alle Fachkräfte.

Mehr Infos und Anmeldung unter  
https://cci-dialog.de/belimo-webinare


